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Solothurn |%, Xa Nu 30 - 24. lull 1S47 55. Jahrgang

DAS ROTE KREUZ
IA CROIX-ROUGE
Organ des Schweizerischen Roten Kreuzes und des Schweizerischen Samariterbundes - Organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de I'Alliance suisse des Samaritains

Das Dleibensln
—Ii. Seit dem t. Juli 1947 erhält der Automobilist an den

Tankstellen statt des bisherigen Reinbenzins ein neues Tteibstoftgemisch:
Renzin mit einem Zusatz von ca. 0,4—0,6 Promille Blei-Tetra-Aetlujl,
kuiz Bleibenzin oder gebleites Renzin genannt. An und für sich ist
dieses Rlei-Telia-Aethyl ein sehr staikes und getährlicbes Gift, dessen

Vei Wendung im Strassenverkehr bisher \eiboten \\ji lind nur für
Flugzeuge und Motorboote zugelassen wurde. Der Bundestal hat nun
dieses Renzin auch lur den Strassenveikehr provisoiisch für zwei

Jahie Beigegeben. Diese Massnahme hat in gewissen Kreisen grosse
Kntik hei\oigei ufen und in mein oder weniger sachlichei Weise
winde dagegen poleniisiet t. Verschiedene bei der Redaktion
eingegangene Antragen haben uns \eianlasst, diese Frage etwas naher zu

unlet suchen.

Die Fieigabe des Bleibenzins lur den Sliassemeikeht hat sieh

deshalb aulgediangt, weil das bisherige Renzin für die meisten neuen

Wagenmodelle nicht mehr genügte. Motoien mit verhältnismässig
hoher Komptession beginnen mit dem alten Renzin zu «kloplen» und

ilue Leistung nimmt lasch ah. Der Zusatz \on Blei-1etia-Aethyl ist

bis jetzt das weitaus witksamsle Mittel, um die Kompressionstestig-

keil des Renzins zu ei hohen. Das Bleibenzin hat also vom technischen

Standpunkt aus gesehen eine ganz bemerkensweite Steigetung der

Motoi leistung zui Folge. Aussei dem gesliltet sich dei Retlieh wesentlich

w ii Isi hat lliehei, indem dei Ri ennslol l\et ht auch abnimmt.

Fs stellte sich \oi allem die Flage, oh sich die Beimischung dieses

Blei-Teti a-Aeth\ ls angesichts seinet Giltigkeit mm Standpunkt der

N'olksgesundheit tuts t eehttei tigeu liess. Dazu ist zu bemetken, dass

bei der gelingen Kon/entiation, m dei es im Bleibenzin angewandt

wild, höchstens dann gesundheitsschädliche Mitklingen ausüben

kann, wenn die Moischt ilten betiellend Vei Wendung dieses Renzins

missai biet weiden. Es /eigen sieh dann Kiankheitsei scheinungen, wie

sie ;iui Ii bei andeten Rleiseigiltungen auttieten. Das Eidg. Dopai

lenient des hinein hat dabei Meikblattei hei ausgegeben, die wn

nai hstehend wiedelgeben und die wn unseien Lesein in lluem eigenen

Intel esse zm Beachtung emplelilen Bei genauei Retolgung dieset

Voiselnillen ist eine gesundheitlii he Schädigung ausgeschlossen.

Speziell sei hiei daiaut aulmeiksam gemacht, ilass das neue, au den

Tankstellen ei haltliche Bleiben/in ausschliesslich Im motoi ische

Zwecke \ei wendet weiden dail. Es kann daher untei keinen Im-
standen im Haushalt odei Beiut sonstwie benutzt weiden.

Es ist jetloch nicht die Rede daion, dass die vom neuen Benzin hei-

ruluenden Aus])iitfgase gelahrlicher sind als bisher, wie dies gelegentlich

behauptet wird. Die Lunge dei ubiigen Stiassenbenittzei ist in

keiner Weise gefährdet. Den besten Beweis lur die Abwegigkeit dieser

Betmchtuiigen duilte die Tatsache bilden, dass dieses Bleibenzin in
den USA. seit über 20 Jahren in einet doppelt so staiken Konzentration

verwendet wird, ohne dass seihst in den Millionenstädten
irgendwelche Schädigungen aufgetreten waten. Aussei dent ist die
Schweiz eines der letzten Lander, das noch am Vei bot der gebleitcn
Benzine festhielt. Daiaus ist deutlich zu eisehen. dass die Massnahme
des Bundesrates keineswegs ein getährlicbes Wagnis bedeutet. Im
Gegenteil, die Schweiz hätte sich bei ängstlichem Festhalten an einer

längst uberlebten Bestimmung nur lächerlich machen können.

Jlerköiatt
1. Fur Motor)alirzeughaller und Führer, Inhaber von stationären

Benzinmotoren und andern Verbrauchern von Benzin zu motorist hen

Zwecken.

Allgemein ist 1 estzuha 1 Leii, dass die jedem Benzin anhaltenden
Eigenschalten (Explosionsgetahilichkeit, Giltigkeit dei kohlenoxyd-
halltgen Auspullgase, Gesundheitsschndlichkeit beim Einatmen gios-
setei Mengen Benzindampl und schädigende Witkungen aul die Haut)
auch dem Bleibenzin zukommen und sich insbesondeie bei unsoig-
lalligem Umgang ungünstig auswiiken können.

Der Bleigehalt stellt um bei unsachgemussei Behandlung eine
zusatzliche Gelahidung dat.

Bei der Verwendung und beim Umgang um bzw. mit Bleibenzin
ist besondeis zu beachten:

Die Läget ung son Bleibenzin dail genau wie diese son Reinbenzin
um entspiechend den Voi sein itten dei Feitet poli/ei eitolgen, otlenes
Stehenlassen ist sei boten;

Jedes Veisehutten und Veigiessen son Bleibenzin ist zu
seimeiden, seischutleles Bleibenzin ist mit leichlieh Wassel ssegzu-
schss einnifii;

Bleibenzin datl keinestalls zu Reinigungszw ei ken it gendss elcher
Alt odei zum Händessasclien und Aehnlichem benutzt sveiden;

llande, ubeihaii[)t irgendsseiche Kotjtet teile und Kleidet sollen so

ssenig als möglich mit Bleibenzin in Betitln ung kommen:
Bei Beschmutzung mit Bleibenzin sind die betiotlencn Kotpet-

teile laschestmoglich mit Seile und Wassel zu waschen;
Mit Bleibenzin durchnassle Kleider sind iaschestmoglich zu

sseehseln und mit Wasser, Bmste und Seile zu waschen und gut aus-
zululten;

Das Bei übten sott Bleibenzin mit dem Mund (Ansaugen und
Ausblasen) ist unteisagt;

Das Lautenlassen des Motors in dei Gaiage ist nut zum Zwecke
des Em- und Ausfaluens gestattet;

Reparaluien am Benzinleitungssystem des Wagen odei an Motorteilen,

die mit Bleibenzin oder dessen Ruckslanden in Beiulnung kommen,

sollen durch den Fachmann ausgelohtt werden, entspiechend
den hielür geltenden Voischritten;
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Für den Umgang mit Bleibenzin in privaten Nichlfachmann-
anlagen und fiir daselbsL cigcnliändig oder durch Belriebspersonal
vorgenonunene Reparaturen und Reinigungen von Tankanlagen gellen
die Vorschriften für Garagisten und Tankstellenhalter und eventuelle
besondere Vorschriften;

Gebinde, die Bleibenzin enthalten haben, dürfen nur vom Fachmann

gereinigt werden und sind keinem andern Verwendungszweck
zuzuführen.

2. Für Garagisten und Tankslellenhaller und ihre Arbeiter
und Angestellten.

Für Umschlag und Lagerung von Bleibenzin, sowie die Füllung
von Fässern und Bidous, gelten genau die gleichen feuerpolizeilichen
Vorschriften wie für Reinbenzin, offenes Stehenlassen ist verboten;

Garage, Reparaturwerkstatt und der Raum um die Tankstelle
(Service-Station), wie auch alle Lokale, die zur l'ass- oder bidonweisen
Abfüllung dienen, sind [reinlich sauber zu halten und müssen immer
gut belüftet sein. Sie sollen Waschgelegenheilen für die Arbeiter und
Angestellten mit womöglich warmem Wasser aufweisen;

Die Reinigung der Tankanlage (Tanksäule und Tank) und andere
Abfüllvorrichtungen, Reparatur- und Schlosscrarbeilen dürfen nur
unter Beachtung der besonderen Vorschriften erfolgen;

Das Lnlrussen von Moloren, die Fnlfernung eventueller
Rückstände, sämtliche Reparaturen sowie Reinigungsarbeiten am Benziu-
system der Motoren haben stets feucht, unter Verwendung von Petroleum,

nach den besondern Vorschriften zu erfolgen, wobei unbedingt
zu beachten ist, dass das Berühren von Bleibenzin mit dem Munde
(Ansaugen oder Ausblasen) untersagt ist;

Verschüttetes Bleibenzin ist mit reichlich Wasser wegzuschwemmen.

Rückstände sind gemäss besondern Vorschriften für Garagisten
und Tankslellenhaller zu entfernen;

Bleibenzin darf keinesfalls zu Reinigungszwecken abgegeben oder
zum [ländewaschen u.a. benüfzt werden;

Vor Anhandnahme von Arbeiten, bei denen man mit Bleibenzin
in Berührung kommen kann, sind die Hände mit einer Schutzsalbe
einzureiben;

Bei Beschmutzung mit Bleibenzin sind die betroffenen Körperteile

raschcslmöglich mit Seile und Wasser zu waschen. Die Augen
dürfen nur mit reichlich kaltem Wasser ausgespült werden;

Mit Bleibeuzin durchnässte Kleider sind raseheslmöglicli zu
wechseln und mit Wasser, Bürste und Seife zu waschen und gut
auszulüften;

Mahlzeiten und Zwischenvcrpflegungen dürfen nur nach
vorherigem Reinigen der Hände, Ablegen der Ueberkleider, und keinesfalls

in Räumen, in denen Bleibenzin aufbewahrt wird, eingenommen
werden.

Jeder Garagisl und alle seine Angestellten und Arbeiter, wie auch
jeder Tankslellenhalter ist verpflichtet, die allgemeinen Vorschriften
de$ Bundesrates über Umgang mit Bleibenzin und die besondern
Vorschriften der Bleibenzin-Kömmission zu kennen und zu befolgen.
Diese Unterlagen sind ihnen durch ihre Lieferfirma kostenlos in
genügender Anzahl zur Verfügung zu stellen. Auf gleiche Weise sind
Garagisten, ihre Arbeiter und Tankstcllenhalter verpflichtet, sich
eventuelle weitere besondere Vorschriften über Tankreinigung zu
verschaffen, wenn sie solche Arbeilen durchführen.

PS. Dieses Merkblatt gilt auch für Konsumenten mit eigenen
Anlagen und Vertriebsstellen.

3. Für Angestellte und Arbeiter bei Umschlags- und Vertriebsanlagen
des Import- und Grosshandels.

Für Umschlag und Lagerung von Bleibenzin gellen genau die
gleichen feuerpolizeilichen Vorschriften wie für Reinbenzin, jedes
offene Stehenlassen ist verboten;

Tanks, Kesselwagen, Containers, Fässer und Bitions sowie Abfiill-
voi richtungen jeder Art, dürfen nur dann zur Lagerung, zum Transport

oder zum Vertrieb von Bleibenzin verwendet werden, wenn sie
mit der Warnungsanschrift «Dieses Benzin enthält Blei (Tetraaethyl)
und ist nur für motorische Zwecke zu verwenden» versehen sind;

Die Warnungsanschrift darf erst entfernt werden, wenn die vor-
ei wähnten Lager- und Transportmittel und Abfüllvorrichtungen
gemäss den besondern Vorschriften gereinigt sind;

Bleibenzine jeder Art dürfen nur für motorische Zwecke und
keinesfalls für Reinigungszwecke, Heiz-, Koch- oder Beleuchtungszwecke

abgegeben werden;
Für Lagerung, Umschlag, Abfüllung und Verlrieb von Bleibenzin

gilt, class alle damit' zusammenhängenden Räume und Flächen, Ge-
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Iciscanlagcn und Schuppen peinlich sauber und gut belüftet gehalten
werden;

Verschüttetes oder ausgelaufenes Bleibeuzin soll sofort
aufgenommen werden. Nachher ist der Platz mit reichlich Wasser
abzuschwemmen, bei grösseren Lachen empfiehlt es sich, die betroffene
Stelle mit Stielbürste, Seife und Wasser zu behandeln und die Aidage
mit Wasserstrahl nachzuspülen;

Auch mit Bleibenzin beschmutzte Ausseuflächen von Kesselwagen,
Tanks, Fässern und andern Abfüll Vorrichtungen sind so zu behandeln;

Reinigungsarbeilen an Tankwagen, Transportmitteln und
Abfüllvorrichtungen jeder All, Reparatur- und Schlosserarbeilen an solchen
Anlagen dürfen nur unter Beachtung der hiefür gellenden besondern
Vorschriften vorgenommen werden. Festgehalten sei, dass das
Einsteigen in Tanks und Kesselwagen ausdrücklich den hicfiir geltenden
besondern Vorschrillen untersteht;

Arbeiter, die mit Umschlag, Lagerung und Abfüllen von Bleibenzin
beschäftigt sind, haben Ueberkleider und dichtes Schuhwerk zu tragen
und vor Anhandnahme der Arbeit die Hände mit Schulzsalbe
einzureiben;

Mahlzeiten und Zwischenverpflegungen dürfen nur nach Ahlegen
der Ueberkleider und Reinigung der Hände in Räumen erfolgen, in
denen kein Bleibenzin aufbewahrt ist;

Bei Beschmutzung mit Bleibenzin sind die. betroffenen Körperteile

raseheslmöglicli mit Seife und Wasser zu waschen, hei gröberer
Beschmutzung ist vorhergehendes Abreiben mit Petroleum ratsam;

Die Augen dürfen nur mit reichlich frischem Wasser
ausgewaschen werden;

Mit Bleibenzin durchnässte Kleider sind raseheslmöglicli zu
wechseln und mil Wasser und Seife zu reinigen und gut auszulüften.

Jeder Angestellte und Arbeiter bei Umschlags- und Verlricbs-
anlagen des Import- und Grosshandels ist verpflichtet, sämtliche ihn
betreffenden Vorschriften über den Eingang mit Bleibenziu zu kennen
und zu beachten. Er ist ferner verpflichtet, die besondern Vorschriften

für Tank- und Kesselwagenreinigung sofort dann anzufordern,
zu kennen und zu beachten, wenn er entsprechende Arbeiten
ausführt, bzw. ausführen muss.

Die Belriebsinhaber sind verantwortlich, die Vorschriften in
genügend Exemplaren jederzeit zur Verfügung zu halten und deren
Beachtung laufend zu kontrollieren. 1

/

Vielfalt der Arbeit unserer Delegationen

in Budapest

Kleines mischt sich mit ganz Grossem, Detailarbeit mit wichtigen
Problemen. So zeigt sich für die Aussenstalionen des Schweiz. Roten
Kreuzes, Kinderhilfe, die Arbeit immer wieder von einer ganz andern
Seite. Mannigfaltig sind auch die Formen der Hilfe, die unser Werk
ermöglichen kann. Da kann ein schwächliches, unterernährtes Kind
in die Schweiz fahren, nachdem unser Vertrauensarzt seinen
Gesundheitszustand geprüft hat. Da wird uns eine Familie gemeldet, in der
ein Fall von offener Tuberkulose vorgekommen ist. Die zwei speziell
gefähideten Kleinkinder können in einem Kinderheim aufgenommen
werden, das von uns mit Hilfe der Schweizer Spende unterstützt wird.

Und heute kommt eine Mutler, die drei Kinder zu ernähren hat.
Ihr Einkommen reicht nicht dazu aus, sich die notwendigen Lebensmille!

zu verschaffen. Das gesundheitlich bedürftigste Kind können
wir für eine Patenschaft vormerken. Das monatliche Lebensmitlel-
pakel bringt grosse Erleichterung und die Mutter spürt, dass ein
Mensch in der Schweiz ihr in der schwersten Zeil beistehen will.

Die magern, hochaufgeschossenen Lehrlinge erscheinen glücklich

jeden Tag in unserer Ujpesler Kantine, um ihr Mittagessen
einzunehmen.

Gestern kam eine junge Frau in die Sprechstunde. Bald wird ihr
erstes Kindlein zur Welt kommen. Ihne Säuglingsausstattung
anzuschaffen, kann gar nicht in Frage kommen, alles'ist so leuer, dass sie

es einfach nicht bezahlen kann. Wie froh ist unsere Mitarbeiterin,
dass das Kleiderlager noch nicht ganz leer ist und dass sie ihr
leihweise eine Ausstattung übergehen kann, nachdem sie sich bei einem
Hausbesuch überzeugt hat, dass wirklich das Allernot wendigste an
Textilien fehlt.

Die Not ist gross in Budapest und auch draussen auf dem Land,
besonders dort, wo der Krieg seine Spuren hinterlassen hat. Alles ist
leuer, die Lebensmittel und ganz besonders Schuhe und Kleider. Wie
manchem bescheidenen Schulhäuschen fehlen auch die primitivsten
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